
 
A n t r a g : 

 
1. Das Aufstellungsverfahren zur 32. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes 1990 
wird nach den Bestimmungen des Bauge-
setzbuches in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. I 
S. 3316) fortgeführt. 

 
2. Die Ergebnisse der Bürgeranhörung wer-

den zur Kenntnis genommen. 
 
2 a) Die Stellungnahmen zu den nachträglich 

gestellten Fragen / vorgebrachten Anre-
gungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
3. Die Ergebnisse der frühzeitigen Beteili-

gung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange werden zur Kennt-
nis genommen. 

 
3 a) Der von Rendsburg Marketing e. V. über-

reichte Maßnahmenkatalog mit Unter-
schriftenliste sowie die 
Überprüfungsanalyse der CIMA werden 
zur Kenntnis genommen. 

 
4. Der Umfang und der Detaillierungsgrad 

der Ermittlung umweltrelevanter Belange 
(Umweltbericht) werden gemäß § 2 
Abs. 4 Satz 2 BauGB bestätigt. 

 
5. Das Plangebiet der 32. Änderung des 

Flächennutzungsplanes 1990 wird wie 
folgt erweitert: 

 Im Norden wird das Plangebiet um die 
Flächen des angrenzenden Redders an 
der Oderstraße und den südlichen Teil 
der Straßenverkehrsfläche der Oderstraße 
erweitert und im Osten durch die Flächen 
der ehemaligen Stellplatzanlage an der 
Saalestraße. 

 
6. Der Entwurf der 32. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes 1990 „Sondergebiet 
Oderstraße (FOC)“ für das Gebiet zwi-



schen der Saalestraße, der Südumgehung 
und dem südlichen Teil der Straßenver-
kehrsfläche der Oderstraße im Stadtteil 
Wittorf sowie die dazugehörige Begrün-
dung einschließlich des Umweltberichtes 
werden in der vorliegenden Fassung ge-
billigt. 

 
7. Der Entwurf der 32. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes 1990 „Sondergebiet 
Oderstraße (FOC)“ mit der dazugehörigen 
Begründung einschließlich des Umwelt-
berichtes sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öf-
fentlich auszulegen; die Träger öffentlicher 
Belange sowie betroffene Gemeinden in 
Nachbarstaaten sind nach § 4 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 5 in Verbindung mit § 3 
Abs. 2 Satz 3 BauGB zu beteiligen. 

 
8. Der Bau-, Planungs- und Umweltaus-

schuss beschließt, dass eine Fristverlän-
gerung zur Abgabe von Stellungnahmen 
nicht gewährt wird, und dass verspätet 
eingegangene Stellungnahmen gemäß § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB unberücksichtigt 
bleiben. 

 
 


